
  

 
 

Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Bachelor-Arbeiten 
 
 
Die auf dem Dokumentenserver der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) gespeicherten 
und via Katalog IDS Luzern zugänglichen elektronischen Bachelor-Arbeiten der Hochschule 
Luzern – Soziale Arbeit dienen ausschliesslich der wissenschaftlichen und persönlichen 
Information.  
 
Die öffentlich zugänglichen Dokumente (einschliesslich damit zusammenhängender Daten) sind 
urheberrechtlich gemäss Urheberrechtsgesetz geschützt. Rechtsinhaber ist in der Regel1 die 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Vorschriften 
verantwortlich.  
 
Die Nutzungsrechte sind: 
- Sie dürfen dieses Werk vervielfältigen, verbreiten, mittels Link darauf verweisen. Nicht erlaubt 

ist hingegen das öffentlich zugänglich machen, z.B. dass Dritte berechtigt sind, über das Setzen 
eines Linkes hinaus die Bachelor-Arbeit auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen (Online-
Publikation).  

- Namensnennung: Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers bzw. der 
Autorin/Rechteinhaberin in der von ihm/ihr festgelegten Weise nennen.  

- Keine kommerzielle Nutzung. Alle Rechte zur kommerziellen Nutzung liegen bei der 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, soweit sie von dieser nicht an den Autor bzw. die Autorin 
zurück übertragen wurden.  

- Keine Bearbeitung. Dieses Werk darf nicht bearbeitet oder in anderer Weise verändert werden.  
 
Allfällige abweichende oder zusätzliche Regelungen entnehmen Sie bitte dem urheberrechtlichen 
Hinweis in der Bachelor-Arbeit selbst. Sowohl die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit als auch die 
ZHB übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der publizierten 
Inhalte. Sie übernehmen keine Haftung für Schäden, welche sich aus der Verwendung der 
abgerufenen Informationen ergeben. Die Wiedergabe von Namen und Marken sowie die öffentlich 
zugänglich gemachten Dokumente berechtigen ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der 
Annahme, dass solche Namen und Marken im Sinne des Wettbewerbs- und Markenrechts als frei zu 
betrachten sind und von jedermann genutzt werden können.  
 
 
Luzern, 16. Juni 2010 
 
Hochschule Luzern 
Soziale Arbeit 

 
 

 
Dr. Walter Schmid 
Rektor 

 
 

 

                                                        
1 Ausnahmsweise überträgt die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit das Urheberrecht an Studierende zurück. In diesem Fall ist 

der/die Studierende Rechtsinhaber/in. 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit 

 
empfiehlt diese Bachelor-Arbeit 

 
besonders zur Lektüre! 

 
 
 
 



Fremdenfeindlichkeit im 
ordentlichen Einbürgerungsverfahren der Schweiz

Bachelor-Arbeit von Eliane Amstad und Anna Haupt 
Hochschule Luzern - Soziale Arbeit 

August 2011

Ein Appell an die Soziale Arbeit

Abbildung 1: Zur Überfremdung der Schweiz 
Johann Friedrich Boscovits, 4. Januar 1913, „Nebelspalter“





Vorwort der Schulleitung

Die Bachelor-Arbeit ist Bestandteil und Abschluss der berufl ichen Ausbildung an der Hochschule Luzern, 
Soziale Arbeit. Mit dieser Arbeit zeigen die Studierenden, dass sie fähig sind, einer berufsrelevanten Frages-
tellung systematisch nachzugehen, Antworten zu dieser Fragestellung zu erarbeiten und die eigenen Einsi-
chten klar darzulegen. Das während der Ausbildung erworbene Wissen setzen sie so in Konsequenzen und 
Schlussfolgerungen für die eigene berufl iche Praxis um.

Die Diplomarbeit Bachelor-Arbeit wird in Gruppenarbeit parallel zum Unterricht im Zeitraum von zehn 
Monaten geschrieben. Gruppendynamische Aspekte, Eigenverantwortung, Auseinandersetzung mit formalen 
und konkret-subjektiven Ansprüchen und Standpunkten sowie die Behauptung in stark belasteten Situ-
ationen gehören also zum Kontext der Arbeit.

Von einer gefestigten Berufsidentität aus sind die neuen Fachleute fähig, soziale Probleme als ihren Gegen-
stand zu beurteilen und zu bewerten. Sozialarbeiterisches und soziokulturell- animatorisches Denken und 
Handeln ist vernetztes, ganzheitliches Denken und präzises, konkretes Handeln. Es ist daher nahe liegend, 
dass die Diplomandinnen ihre Th emen von verschiedenen Seiten beleuchten und betrachten, den eigenen 
Standpunkt klären und Stellung beziehen sowie auf der Handlungsebene Lösungsvorschläge oder Postulate 
formulieren.

Ihre Bachelor-Arbeit ist somit ein wichtiger Fachbeitrag an die breite thematische Entwicklung der profes-
sionellen Sozialen Arbeit im Spannungsfeld von Praxis und Wissenschaft . In diesem Sinne wünschen wir, 
dass die zukünft ige Sozialarbeiterin bzw. die Soziokulturelle Animatorin mit ihrem Beitrag auf fachliches 
Echo stossen und ihre Anregungen und Impulse von den Fachleuten aufgenommen werden.

Luzern, im August 2011

Hochschule Luzern, Soziale Arbeit
Leitung Bachelor



Mit der vorliegenden Arbeit möchten die Autorinnen basierend auf einer Literatur-
recherche aufzeigen, dass es in der Schweiz fremdenfeindliche Einstellungen gibt. 
Diese können sich auch im ordentlichen Einbürgerungsverfahren niederschlagen. 
Die Eignungskriterien im eidgenössischen Bürgerrechtsgesetz spielen eine ent-      
scheidende Rolle im ordentlichen Einbürgerungsverfahren der Schweiz. Im dreistu-

die Eignungskriterien sehr unbestimmt gefasst sind, lassen sie vielfältige Interpre-        
tationsmöglichkeiten zu, die auch durch fremdenfeindliche Einstellungen beein-

-

Negativentscheid nicht mit der kulturellen, nationalen oder ethnischen Herkunft 
einer Person begründet wurde.

-
-

seits stimmt das Integrationsverständnis der Sozialen Arbeit nicht mit demjenigen 
im Bürgerrecht überein, andererseits kann nicht garantiert werden, dass alle Men-
schen gleich und somit sozial gerecht behandelt werden. Dadurch, dass die Soziale 
Arbeit betroffene Individuen unterstützt, ungerechte Einbürgerungsentscheide auf-
deckt und den gesellschaftlichen und politischen Diskurs anregt, trägt sie dazu bei, 
dass Einbürgerungsentscheide nicht mehr aufgrund der kulturellen, nationalen oder 
ethnischen Herkunft einer Person diskriminierend ausfallen.

Abstract
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1.1 Ausgangslage und Relevanz für die Soziale Arbeit

W  
Bogen, der 

-

Bevölkerung angenommen wurden. Alle drei Initiativen wurden von der Schweizerischen Volks-

-
durch aus, dass sie beim Volk die Angst vor dem Fremden3 schüren und sich auf Vorurteile und Ste-

-
lichkeit unter der Schweizer Bevölkerung verbreitet ist, wird durch eine aktuelle Studie bestä-

in Europa fremdenfeindliche Einstellungen hegen. So widerspiegelt sich ein gesamteuropäischer 

-

-
-

satz des jus sanguinis. Das heisst, Personen, deren Eltern nicht Schweizerin oder Schweizer sind, 
können nur über die Einbürgerung4

-

immer wieder dahingehend kritisiert, dass es viele Möglichkeiten biete, Menschen, die sich ein-
bürgern lassen möchten, zu diskriminieren. Mit den beiden Leiturteilen bedürfen Einbürgerungs-
entscheide neu einer Begründung und gegen einen Nichteinbürgerungsentscheid kann Beschwer-

3 In der vorliegenden Arbeit werden ausgewählte Begriffe kursiv geschrieben. Diese zeichnen sich nach An  

 Einbürgerung eingegangen.

1. Einleitung
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-

Aus dieser Ausgangslage ergibt sich deutlich eine Relevanz für die Profession der Sozialen Arbeit. 

-

Arbeit. Damit sich die Soziale Arbeit gegen die Auswirkungen fremdenfeindlicher Einstellungen 
einsetzen kann, muss sie darüber Bescheid wissen, wo diese auftreten. 

-
ran, dass das ordentliche Einbürgerungsverfahren so konzipiert ist, dass es Menschen unabhängig 
ihrer kulturellen, nationalen oder ethnischen Herkunft menschengerecht behandelt. 

1.2 Ziele und Adressatinnen-/Adressatenschaft

D -
rungsverfahren der professionellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung zugänglich und 
nutzbar zu machen. Hierzu wird das Thema nicht nur aus theoretischer Perspektive beleuchtet, 
sondern es werden auch praktische Handlungsansätze für die Professionellen der Sozialen Arbeit 
skizziert. Die Autorinnen hoffen, mit der vorliegenden Arbeit, Diskussions- und Handlungsanstös-
se zu der aus berufsethischer Sicht problematischen Ausbreitung fremdenfeindlicher Einstellung 
unter der Schweizer Bevölkerung zu liefern. Das ordentliche Einbürgerungsverfahren ist einer von 
vielen Bereichen, wo sich fremdenfeindliche Einstellungen niederschlagen können.
Die vorliegende Arbeit richtet sich an Professionelle der Sozialen Arbeit, insbesondere an jene, 

sind Personen, welche selber involviert sind in das ordentliche Einbürgerungsverfahren, zum Bei-
spiel als Mitglied eines Entscheidungsorgans im Einbürgerungsverfahren. Die Arbeit bietet zudem 
Denkanstösse für weitere Interessentenkreise, welche mehr darüber erfahren möchten, wie das 
Schweizer Bürgerrecht an ausländische Staatsangehörige vergeben wird.
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1.3 Fragestellungen

Aufbauend auf der Ausgangslage und der Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit, leiten fol-
gende drei 

Wie wird Fremdheit im modernen Staat und der Gesellschaft konstruiert und unter 
welchen Umständen mündet die Konstruktion von Fremdheit in Fremdenfeindlichkeit?

Inwiefern können fremdenfeindliche Einstellungen einen Einbürgerungsentscheid im 

Wie ist diese Situation aus Sicht der Sozialen Arbeit zu bewerten und welche Hand-
lungsansätze lassen sich entsprechend ableiten?

1.4 Vorschau auf Inhalt und Struktur der Arbeit

Die vorliegende Bachelor-Arbeit ist aus einer Literaturrecherche entstanden und gliedert sich in 
sechs Hauptteile.

 Einleitung
-

beit eingeführt. Hierzu werden zunächst die Ausgangslage und die Berufsrelevanz für die Soziale 
-

stellungen sowie der Aufbau der Bachelor-Arbeit erläutert.

 Thematik der Fremdenfeindlichkeit

-

kommen kann, dass Menschen fremdenfeindliche Einstellungen entwickeln. Andererseits wird er-
läutert, wie sich die Auseinandersetzung mit der Einwanderungsbevölkerung in der Schweiz in den 

 Das ordentliche Einbürgerungsverfahren der Schweiz
-

kann, inwiefern sich fremdenfeindliche Einstellungen auf den Entscheid, der über ein ordentliches 
Einbürgerungsgesuch gefällt wird, auswirken können.

 Bewertung aus Sicht der Sozialen Arbeit
-

gegangen, welche sich dadurch auszeichnen, dass sie besonders viel Spielraum für fremdenfeind-
liche Einstellungen lassen. Diese beiden Aspekte werden anschliessend aus theoretischer Sicht der 
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Schweiz bewertet. 

 Handlungsansätze
-

gungen zur Bewertung des ordentlichen Einbürgerungsverfahren und der Praxis der Sozialen Ar-
beit herzustellen. Hierzu werden ethisch begründete Handlungsansätze für die Professionellen der 
Sozialen Arbeit auf der Mikro-Ebene der Individuen, auf der Meso-Ebene der zwischenmenschli-

 Schlussfolgerungen

welche der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen, abschliessend beantwortet. Darauf merken die 
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 I

Individuum fremdenfeindliche Einstellungen entwickelt. Schliesslich wird aufgezeigt, wie sich die 
Auseinandersetzung mit als fremd
Schweiz entwickelt hat.
  

Für abwertende Einstellungen gegenüber Menschen, welche in einem Staat ausserhalb ihres Her-
kunftslandes leben und nicht im Besitz der entsprechenden Staatsbürgerschaft sind, gibt es un-

-

und wie sie sich konkret äussern kann. Nachdem illustriert wurde, weshalb die Betroffenen von 
-

Einbürgerungsverfahren“ sprechen. 

Fremdenfeindlichkeit kann neben Antisemitismus, Etabliertenvorrechten, Homophobie, Islamo-
phobie, Rassismus, dem klassischen Sexismus und der Abwertung von Behinderten, Langzeitar-

-

-

       

2. Die Thematik der Fremdenfeindlichkeit
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Abbildung 2: Elemente „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ 

(Abbildung in leicht abgeänderter Form aus Heitmeyer, 2008, S. 28)

gehörigkeit, welche gewählt oder zugewiesen sein kann, als ungleichwertig markiert. Die Person 
wird feindseligen Mentalitäten ausgesetzt, welche der Abwertung und Ausgrenzung dienen und 

deutet, nicht auf das Verhältnis zwischen nur zwei Personen, sondern immer auf die Beziehung zu 



7

 2.1.2 Betroffene von Fremdenfeindlichkeit 

S
darüber geäussert, wer der Fremde
morgen bleibt“. Der Fremde

Fremden 
Fremdheit erst dadurch 

konstruiert wird, dass eine Person etwas oder jemanden als fremd wahrnimmt.
Einige Autorinnen -
schen, die als fremd

-

fremder ethnischer Herkunft als Fremde bezeichnet, weiss man aller-
dings immer noch nicht, was denn als “fremde ethnische Herkunft“ gilt. Eine Erklärung liefern 

-
che als Fremde
sind die negativen Vorurteile unterschiedlich stark ausgeprägt, je nachdem, aus welchem Her-

Fremden -

unterschiedliche Fremde

 2.1.3 Erscheinungsformen von Fremdenfeindlichkeit

F -
lichkeit eine Einstellung dar, andererseits münden fremdenfeindliche Einstellungen oft                                                        
in Diskriminierungen.

 Fremdenfeindlichkeit als Vorurteil

-

Da ein Vorurteil lediglich eine Einstellung ist, kann es sein, dass ich einer Person gegenüberstehe 
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Abwehr, zu Diskriminierungen und zur Ausgrenzung von Menschen aufgrund der faktischen, ver-

 Diskriminierung als Folge von fremdenfeindlichen Vorurteilen

-

Identitätsmerkmale“ ungleich behandelt werden. Bei der direkten Diskriminierung, welche für die 
vorliegende Arbeit relevant ist, erfährt eine Person, beispielsweise aufgrund ihrer ethnischen Her-

Person, die nicht dieselbe ethnische Herkunft hat.
-

ches eng mit der Thematik der vorliegenden Arbeit zusammenhängt: Zwei Personen stellen in der-

beinahe identisch. Der einzige Punkt, in dem sich die beiden wesentlich voneinander unterschei-

-
minierung sprechen.
Neben der Schweizerischen Bundesverfassung und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-

-

der Menschenrechte, dass die Menschenrechte für alle gelten, unabhängig beispielsweise von der 

-

ordentlichen Einbürgerungsverfahrens aus Sicht der Sozialen Arbeit zu bewerten. 

 2.1.4 Betroffene von Fremdenfeindlichkeit als Klientel der Sozialen Arbeit

D

Soziale Arbeit befasst sich generell mit der Hilfsbedürftigkeit von Menschen, unabhängig derer 

gut integriert ist und keine Hilfe benötigt, so befasst sich die Soziale Arbeit nicht mit dieser Person. 
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Bevölkerung infolge fremdenfeindlicher Einstellungen eine Person diskriminiert und ausgegrenzt, 

-

Herrschaftsverhältnis aufzubauen oder zu erhalten“. Die Differenzierungen können dabei unter 

Wie dargestellt wurde, haben sich die Autorinnen dazu entschieden, für die vorliegende Arbeit 

dabei als ein Vorurteil bzw. eine negative Einstellung verstanden. Diese richtet sich an Menschen, 
anderer kultureller , nationaler oder ethnischer Herkunft, die von einem Teil der Schweizer Bevöl-
kerung als fremd
an welche Personengruppen sich fremdenfeindliche Einstellungen in der heutigen Schweiz richten 

-

-
nischen Herkunft einer Person liegen, abgelehnt wird. Dabei kann der Ablehnungsgrund entwe-

-

Einstellungen verbergen.

Fremdenfeindlichkeit wird in der vorliegenden Arbeit als Produkt gesellschaftlicher Prozesse be-
trachtet. De
führen, dass Menschen fremdenfeindliche Einstellungen entwickeln.

Religion auch immer die Ablehnung gewisser kultureller Praktiken mitschwingt.
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E -
-

-

das Individuum haben kann.

 Der gesellschaftliche Wandel und seine individuellen Folgen
Im Verlauf der Modernisierung bilden sich fortlaufend neue gesellschaftliche Teilbereiche heraus, 

-

-
-

-

mit der postmodernen Pluralisierung auch übergeordnete Bewertungskriterien verloren gegangen, 

 Gesellschaftliche Desintegrationsprozesse
Die mit der Modernisierung einhergehenden Schwierigkeiten in der individuellen Identitätskonst-

-
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Abbildung 3: Arten der Integration in westlichen Gesellschaften

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Aschauer, 2010, S. 89)

Dieser schlägt sich in unterschiedlichen Punkten nieder:

Gesellschaftliche Umbrüche

Zunahme sozialer Ungleichheit

Zunahme gesellschaftlicher Unsicherheiten
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tionen, welche als Desintegrationsprozesse bezeichnet werden. Im Rahmen der Desintegrations-
prozesse erlebt das Individuum Abstiegsängste und es erfährt, dass es ausgegrenzt und benachtei-

-

   
 2.2.2 Re-Integration durch Ausgrenzung

Geht es um die Abwertung von Menschen fremder kultureller, nationaler oder ethnischer Herkunft, 

-

Differenzierung von Eigen- und Fremdgruppe neue kollektive Identitäten aufgebaut, wodurch das 
zerstörte positive Selbstbild wieder hergestellt wird. Dabei etablieren Individuen ein eigenes Nor-

Eigen- und der Fremdgruppe 
berufen. Im Speziellen sind es Menschen, welche Benachteiligungen erleben, die konkurrierende 

Fremdgruppe als Bedrohung der eigenen Identität wahrgenommen 
-

lichkeit. Die Aufwertung der eigenen Herkunft muss als einzige Möglichkeit zur Selbstwertsteige-

Differenzierung besonders komplex und hochgradig ist. Im Zentrum der Ausgrenzungsprozesse 
-

europäische Staaten vergleichsweise hohe Einwanderungsquoten vorweisen. Dies führt zu kultu-

Eigengruppe und die Abwertung 
von Fremdgruppen ist dabei umso höher, je grösser die kulturelle und wirtschaftliche Distanz zwi-

 Die Rolle der Nationalität in Ausgrenzungsprozessen

-
Fremder zu legitimieren . 
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welche ein Merkmal des Nationalstaates ist, wenig mit einer gemeinsamen Identität zu tun hat. 

dieselbe Identität haben kann wie jenes Innerhalb. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass durchaus 
-

lität besonders gut für Inklusions- und Exklusionsprozesse an, da durch die Staatsbürgerschaft ein 
konkretes Instrument besteht um darüber zu entscheiden, wer fremd und wer nicht fremd ist. 

-

möchte, muss, zumindest in der Schweiz, zuerst im Besitz der entsprechenden Staatsbürgerschaft 
sein

works, for it is at this moment that a nation-state decides whether a candidate might become a 

-

-

Ü

-

-
ders gut als Sündenböcke für erfahrene oder befürchtete strukturelle Bedrohung, sozialen Abstieg 



14

verbreitet werden. Bedeutende gesellschaftliche Instanzen billigen oder legitimieren diese Entwer-

Im Hinblick auf die Verbreitung fremdenfeindlicher Vorurteile kommt entsprechend den rechtspo-

Erosion traditioneller Sozialmilieus sowie soziale Desintegration den Erfolg rechtspopulistischer 

-

-

    
 2.2.4 Schutzfaktoren vor Fremdenfeindlichkeit

Die bisherigen Ausführungen mögen den Eindruck erweckt haben, dass alle Menschen fremden-
feindliche Einstellungen ausbilden. Dies zu behaupten wäre allerdings falsch, was einem mögli-
cherweise bewusst wird, wenn man seine eigene Haltung gegenüber Menschen anderer kultureller, 

-

-

Fremden

I
Thematik der Einwanderung umgegangen wurde. Aus den Ausführungen wird ersichtlich, dass 
die Schweizer Bevölkerung Menschen fremder kultureller, nationaler oder ethnischer Herkunft in 
Vergangenheit immer wieder mit Skepsis gegenüber getreten ist.  

Überfrem-
dungsbegriffs -

Überfremdungsbekämpfung
Fremdarbeiter, an die sich der Überfremdungsdiskurs
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 Überfremdungsdiskurs

N

-

-
den der SchweizerInnen verdirbt. Viele befürchteten, dass mit steigendem AusländerInnenanteil 

Begriff Überfremdung
Überfremdungsbegriff in 

-
tatiert, dass das Thema der Überfremdung zunächst sachlich diskutiert wurde und immer mehr in 

Überfremdungsthematik

M

Thema der Überfremdung

-
zung mit dem nationalen Raum verlangt. Damit das Individuum an der Nation teilnehmen konnte, 

angeblich drohenden Überfremdung
ein Auswuchs des Überfremdungsdiskurses

Überfremdungs-
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bekämpfung 

etablierte sich der Begriff der Überfremdung
gegen Fremde -

Überfremdungsdiskurs richtet sich an die italienischen Fremdarbeiter

N

Fremdarbeiter
ausländischen Arbeitskräfte italienischer Staatsangehörigkeit waren. Durch das Rotationsprinzip, 
welches den Aufenthalt der italienischen Arbeitskräfte zeitlich beschränkte, sollte vor Überfrem-
dung

Anzahl an ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern liess sich der zweigeteilte Arbeitsmarkt 

-

Überfremdung 

Überfremdungsgefahr bestehe und dass die Assimilations-
Überfremdungsangst gingen Vorurteile einher, 

welche sich sowohl gegen die Statur der Italiener als auch gegen ihr Auftreten richteten. Italiener 
wurden ausserdem als laut, arrogant und unordentlich wahrgenommen. Auf der einen Seite fühlten 
sich Schweizerinnen und Schweizer an ihren Arbeitsplätzen unwohl und zurückgedrängt, auf der 

Überfremdung 
-

-
men abgelehnt. Aufgrund der breiten Diskussion im Vorfeld der Abstimmung und dem knappen 
Resultat wurde die Position der rechtspopulistischen NA gestärkt.

 Der Begriff des Fremdarbeiters, der inzwischen weitgehend durch denjenigen des Gastarbeiters abgelöst 
-

ölkerung nicht als Gäste, sondern als Fremde wahrgenommen wurden. Siehe hierzu: Brodmann, Roman 
Fremdabeiter im Freitagsmagazin
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lag einerseits an der Tatsache, dass rechtspopulistische Parteien, die zuvor entstanden waren, so 

der Migrationsthematik“. Anschwellende sozioökonomische Probleme trugen dazu bei, dass das 
-

Überfremdungsdiskurs Asyldebatte abgelöst

Widmete sich der rechtspopulistische Überfremdungsdiskurs
lienischen Fremdarbeiter, tauchte die Überfremdungsbewegung

der damit einhergehenden Angleichung der Lebensstandards und Löhne kamen die traditionellen 
Rekrutierungsländer für die Schweiz nicht mehr in Betracht kamen. Deshalb wurden Arbeitskräfte 
neu nicht mehr aus Italien, sondern aus den Balkanstaaten, Portugal und der Türkei rekrutiert. Mit 

in die Schweiz. Dort hatten sie Verwandte, die zuvor als Arbeitskräfte in die Schweiz gekommen 

Mit der veränderten Zusammensetzung der Einwanderungsbevölkerung verlagerten sich auch die 

tion der ausländischen Bevölkerung sowie die Bürgerrechtspolitik und das Einbürgerungsverfah-

was darunter zu verstehen ist.

 Die Bedeutung der Integrationsthematik

noch, dass in politischen Debatten unter Integration oft nichts anderes verstanden wird als Assimi-

-
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-

bildet die muslimische Migration den Schwerpunkt der Debatten. Sie wird im Zusammenhang 

der Bevölkerung gegenüber Fremden

11 auf der einen Seite 

es um die Aufenthaltsbedingungen in der Schweiz und um Integrationsforderungen geht, werden 
-

Diskriminierungsverbot und könnte in Zukunft auch die Einstellung der Schweizer Bevölkerung 

 Die Bedeutung der Bürgerrechtsthematik

Bürgerrechts gekoppelt. Dies äussert sich beispielsweise darin, dass sowohl im aktuellen, als auch 
im Entwurf für das neue Bürgerrechtsgesetz die Integration der gesuchsstellenden Personen stark 

wird, sehen rechtspopulistische Parteien die Einbürgerung als Ergebnis eines Integrationsprozes-
-

das Bedrohungsbild von kriminellen Ausländerinnen und Ausländern aus bestimmten Regionen 

-
-

-
sammenhang mit Einbürgerungen bezogen sich dabei meist auf die steigende Anzahl Angehöriger 

11
-
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unter der Schweizer Bevölkerung generell als integrierter wahrgenommen und hatten daher eine 

-

-

die gewisse Menschen gegenüber bestimmten Personengruppen hegen, scheinbar so offensichtlich 
in der Vergabe, respektiv der Verweigerung des Schweizer Bürgerrechts widerspiegeln können. 

-
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 U

-

welche dem Verfahren zugrunde liegen. Danach wird genauer auf die Dreiteiligkeit im ordent-

Bedeutung des Integrationsbegriffs im ordentlichen Einbürgerungsverfahren thematisiert, da dieser 
für die Thematik der vorliegenden Arbeit eine wichtige Bedeutung hat.

3.1 Die rechtlichen Grundlagen

Wie bei allen staatlichen Handlungen, so müssen auch im ordentlichen Einbürgerungsverfahren 
die interna
tionale Menschenrechtspakte, beachtet werden. Neben diesen Abkommen werden auf Bundesebe-

Verordnungen und allenfalls durch kommunale Regeln und Leitbilder ergänzt. 

eingegangen, welche für das ordentliche Einbürgerungsverfahren der Schweiz einen bedeutenden 
-

licher Einstellungen auf einen Einbürgerungsentscheid erheblich eingeschränkt. Die anschliessen-

D
-
-

eine grundlegende Veränderung im ordentlichen Einbürgerungsverfahren der Schweiz herbeifüh-

Einbürgerungsentscheide sind zu begründen.

 Bundesgerichtsurteil Emmen

-

fest, dass die Negativentscheide gegen das Diskriminierungsverbot und gegen die Begründungs-

3. Das ordentliche Einbürgerungsverfahren der Schweiz
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-
kuliert werden. Möglicherweise sind diese in einer fremdenfeindlichen Haltung gegenüber Men-

-
-

-

 Bundesgerichtsurteil Zürich

über Einbürgerungsgesuche entscheiden sollte. Mit der Initiative wäre folglich die Möglichkeit 
geschaffen worden, einer Person das Schweizer Bürgerrecht aufgrund ihrer kulturellen, nationalen 
oder ethnischen Herkunft zu verweigern, ohne den Negativentscheid begründen zu müssen. Der 

-
kürverbot und die Rechtsschutzgarantie.  

 Die Folgen der Bundesgerichtsurteile
-

-

negativen Einbürgerungsentscheide “sachlich” begründet sind, also beispielsweise nicht gegen das 
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 Die Reaktion der SVP
Die beiden Leitentscheide des Bundesgerichts stiessen in den Medien auf reges Interesse  und 

-

-
meindeautonomie tangiert. Die SVP argumentierte mit der Befürchtung, dass es durch das Verbot 

-

weitere Instanz überprüft werden können. Die Initiative kam zwar zustande, wurde jedoch am 1. 

 Die Einbürgerung als Verwaltungsakt?

das Einbürgerungsverfahren gesetzlich und juristisch gesehen kein politischer Akt mehr. Mario         

betonen, dass das Verfahren seither einen reinen Verwaltungsakt darstelle. Sichtweisen aus der 

D -
-
-

vorschriften für die Einbürgerung erlässt und die Einbürgerungsbewilligung ausstellt.
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Abbildung 4: Übersicht zur Rechtslage

(Naguib, 2006a, S. 2)

Anspruch auf Begründung der Nichteinbürgerung

über die Einbürgerung entscheidet, einen Negativentscheid begründet. Dieses Recht 

Verbot der ethnisch-kulturellen Diskriminierung

rellen, nationalen oder ethnischen Herkunft nicht eingebürgert wurde, so wird gegen 
das verfassungsrechtliche Verbot der ethnisch-kulturellen Diskriminierung verstossen 

Recht auf Beschwerde gegen den Nichteinbürgerungsentscheid

sen. Dieses Recht ergibt sich aus dem verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbot 

 

F
13

genden wird darauf eingegangen, welche Anforderungen das Bürgerrechtsgesetz an diejenigen 

Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes thematisiert. Dabei werden zentrale Änderungen präsen-

13 Siehe Anhang B
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-
-

-
-

 Der Inhalt des Bürgerrechtsgesetzes

-

-
-

rungsverfahren durch das kantonale Recht geregelt ist, dass Negativentscheide begründet werden 

gesuchsstellenden Person zu schützen ist. 
-

muss die Person:

in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert sein;

mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut sein;

die schweizerische Rechtsordnung beachten;

und sie darf die innere und äussere Sicherheit nicht gefährden.

-
-

unbestimmt formuliert sind und deshalb unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten zulassen, 

Die Autonomie der Kantone und Gemeinden
-
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-

-

-

-
-

-

 Ausblick auf die Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes

-
14 die Verfah-

-

im aktuellen auch im Entwurf für das neue Bürgerrechtsgesetz davon gesprochen, dass eine Person, 

3.2 Die Dreiteiligkeit des Schweizer Bürgerrechts

Wie bereits aus den bisherigen Ausführungen ersichtlich wurde, ist das ordentliche Einbürgerungs-
verfahren der Schweiz nicht einheitlich vom Bund geregelt. Das Schweizer Bürgerrecht zeichnet 

-
-

14 Siehe Anhang D
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recht und ein Schweizer Bürgerrecht verfügt. Als Schweizer Bürgerin oder Bürger gehört man 

Rückblick geschaffen, welcher klärt wie die Dreiteiligkeit des Schweizer Bürgerrechts entstanden 

beleuchtet werden.

D

-

die politischen Rechte der Bürger  geregelt und der Zusammenhalt des Staatsvolkes gewährleistet 

-
-
-

-

-

und Leitbilder ergänzt werden.

I -

 Bund
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-
such einreicht, wird auf hängige Strafverfahren im In- und Ausland und auf ungelöschte Vorstra-

-
-

eine Person zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen, sich einbürgern zu lassen, so kann sie 

 Kantone

-
ordnungen erlassen. Diese regeln, welche Voraussetzungen eine Person erfüllen muss, die sich 

-
-

-
gedeckt werden

 Gemeinden

-

-

-
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fassung und der kantonalen Bestimmungen ebenfalls frei zu entscheiden, welche Voraussetzun-

sich das kommunale Verfahren restriktiver als das Eidgenössische. Ausserdem ist das ordentliche 

Schweizer Staatsbürgerschaft dar. EntscheidungsträgerIn bei Einbürgerungsgesuchen ist entweder 
-

können: 

Einbürgerung durch die Gemeinde- oder BürgerInnenversammlung

macht die Exekutive zuerst Abklärungen über die gesuchsstellende Person, hört die-
se an und stellt danach eine Empfehlung zuhanden der StimmbürgerInnen aus. Die 

-
-

de- oder BürgerInnenversammlung über den Einbürgerungsantrag entschieden und der 

Einbürgerung über ein spezialisiertes Gremium 

-
gen Abklärungen gemacht hat und die Person angehört hat, wird ein Entscheid gefällt, 
welcher der gesuchsstellenden Person mit einer Verfügung und den Stimmbürgerinnen 

Einbürgerung durch das Gemeindeparlament

durchgeführt. Nachdem die nötigen Abklärungen mit Hilfe der Verwaltung durchge-

An einer Parlamentsession wird durch das Plenum die Einbürgerung oder Nichteinbür-
gerung beantragt. Auch hier wird der Entscheid der gesuchsstellenden Person mittels 

 

N
auch die Reihe der Schritte, welche ein Einbürgerungsgesuch durchlaufen muss, nicht einheit-
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dar, dessen Ziel die Vermeidung von Doppelspurigkeiten und die Vereinfachung des Verfahrens ist. 

 Das traditionelle Einbürgerungsverfahren

-

Einbürgerungsbewilligung ermöglicht es dem Bund, in die kantonale Souveränität einzugreifen, 
denn wenn die Einbürgerungsvoraussetzungen des Bürgerrechtsgesetzes nicht erfüllt sind, kann er 
sein Veto einlegen. 

-

Sind die Mindestvoraussetzungen erfüllt, stellt der Bund die Einbürgerungsbewilligung aus. Da-
-
-

-

-

-

 Das typische Einbürgerungsverfahren

-
gungsverfahren auf Bundesebene vorangestellt.
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den die weiteren notwendigen Erhebungen zur Eignungsabklärung durchgeführt. Sobald über das 

lung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung. Anschliessend geht das Dossier zurück zum 

verbildlicht diesen Ablauf:

Abbildung 5: Das typische Einbürgerungsverfahren

(Eigene Darstellung in Anlehnung an Tappenbeck, 2011, S. 66-68)

Einbürgerungshürde“  bereits hinter sich gebracht haben. Damit verkleinert sich auch das Risiko, 
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W
im öffen
gewonnen. Der Integrationsprozess einer ausländischen Person wird dabei von politischen Akteu-

die Schweizer Staatsbürgerschaft haben soll oder nicht. Auch im ordentlichen Einbürgerungsver-

Integrationsprozess einer Person schliesslich ausschlaggebend ist für den Entscheid, der über ein 
Einbürgerungsgesuch gefällt wird. 

-
gerungsverfahren eingegangen. Bevor die Eignungskriterien im Bürgerrechtsgesetz thematisiert 
werden, wird geklärt, welche Stellung die Einbürgerung einer Person laut Bürgerrecht in deren 
Integrationsprozess einnimmt.

D -
ner ausländischen Person dar und nimmt deshalb eine wichtige Schlüsselrolle in deren Integrati-

ermöglicht. Dies deshalb, weil ihr mit der Staatsbürgerschaft politische, soziale und ökonomische 

-

-
nomischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben in der Schweiz steht. Integration wird dabei 

auch diejenige der Schweizer Bevölkerung voraussetzt. -
gen Personen, die sich in die Schweiz einbürgern lassen möchten, eine wichtige Bedeutung zuge-
messen wird, zeigt sich sowohl in den Bestimmungen des heutigen Bürgerrechtsgesetzes, als auch 

Bürgerrechtsgesetz werden Eignungskriterien aufgeführt, welche darüber Aufschluss geben sollen, 

Schweizer Bürger zu werden. 

W

 Die Tatsache, dass in der Praxis oft einseitig von der ausländischen Bevölkerung Integrationsbemühungen 
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-

-

-

auf kantonaler und auf kommunaler Ebene die Einbürgerungsvoraussetzungen in Artikel 14 des 
Bürgerrechtsgesetzes. Diese Voraussetzungen verlangen, dass eine ausländische Person, die das 

-

von Bedeutung sind.

 Die „Eingliederung in die schweizerischen Verhältnisse“
-

Staatsangehörigkeit preiszugeben“. Eine ausländische Person muss nicht auf ihr bisheriges Bürger-

-
-

am öffentlichen und sozialen Leben“ in der Schweiz eine Einbürgerungsvoraussetzung bilden.            

 Das „Vertrautsein mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen“

-
-

-
stellende Person fähig ist, sich an politischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Daraus leitet 
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Schweiz. Eine Person, die sich einbürgern lassen möchte, soll sowohl über die Staatskunde als auch 

-

stark gewichtet -
setzung für die Teilnahme am politischen Meinungsprozess bilden“. Der Bund fordert von denje-

-

Nebst den Anforderungen an die Sprach- und Staatskundekenntnisse sind laut den Recherchen der 

-
prüft werden soll.

-

-
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 I -
lichkeit als auch das ordentliche Einbürgerungsverfahren der Schweiz unabhängig voneinander 

Aspekte des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens genauer beschrieben. Diese beiden Aspekte 
-

sich am Berufskodex Soziale Arbeit Schweiz -

4.1 Was bewertet wird

Wie sich gezeigt hat, ist das ordentliche Einbürgerungsverfahren der Schweiz äusserst komplex 
und uneinheitlich. In Vergangenheit wurde das Verfahren immer wieder von verschiedenen Seiten 
unter anderem mit dem Vorwurf konfrontiert, dass es vor allem auf kommunaler Ebene Spielraum 

. 
-

des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens skizziert. Dabei handelt es sich einerseits um zwei Eig-
-
-

rungsverfahren. Diese beiden Elemente bieten gemäss Steiner Möglichkeiten, einer ausländischen 
Person allein aufgrund ihrer kulturellen, nationalen oder ethnischen Herkunft das Bürgerrecht zu 

niederschlagen können.

I  
einhergehenden Ermessensspielräumen auf kantonaler und kommunaler Ebene können die Eig-

-
-

4. Bewertung aus Sicht der Sozialen Arbeit
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dass die eidgenössischen Eignungskriterien sehr unbestimmt gefasst seien und entsprechend viel 
Spielraum in ihrer Interpretation liessen.

 Die Eignungskriterien schaffen unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten
Auf der Basis der unbestimmt formulierten Eignungskriterien auf Bundesebene entstehen in den 

-
der. Sowohl auf kantonaler als auch auf kommunaler Ebene können die Eignungskriterien unter-

-
-
-

-

Diskriminierungen passieren. 

tionsmöglichkeiten der EntscheidungsträgerInnen eingeschränkt sind. So ist beispielsweise auf der 

muss eine Person, die sich ordentlich einbürgern lassen möchte, einen Einbürgerungskurs besucht 
-

-
den, dass alle Personen unabhängig ihrer kulturellen, nationalen oder ethnischen Herkunft im or-
dentlichen Einbürgerungsverfahren gleich behandelt werden.

-
den müssen und dass dabei das Diskriminierungsverbot der Bundesverfassung beachtet werden 

-
-

nicht eingebürgert, so kann eine Beschwerde eingereicht werden, wodurch der Negativentscheid 
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-
staatlich korrekt zu gestalten“. 

 Veränderungen mit der Totalrevision

-

dass sich die neuen Eignungskriterien weiterhin durch grosse Ermessensspielräume auszeichneten. 
Somit bleiben die Eignungskriterien in ihrer Auslegung auf kantonaler und kommunaler Ebene 
und letztlich auch im konkreten Einbürgerungsentscheid voraussichtlich auch mit der Totalrevision 
immer noch ein Produkt unterschiedlicher Interpretationen und Vorstellungen davon, wer Schwei-
zerin oder Schweizer sein darf oder nicht.

P -

-

könne auch nicht mit Sicherheit garantiert werden, dass Einbürgerungsentscheide niemanden auf-

hält Steiner fest, dass sich aufgrund der unbestimmt gefassten Einbürgerungskriterien und des Per-
sonalwechsels bei den Entscheidungsträgerinnen und -trägern unterschiedliche Vorstellungen da-
von etablierten, wann ein Mensch ausreichend integriert sei um eingebürgert zu werden. Mit der 

 Veränderungen mit der Totalrevision

-
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-
fallen ist, dass er niemanden aufgrund ihrer oder seiner kulturellen, nationalen oder ethnischen                                                
Herkunft diskriminiert. 

D -
-

Erläuterungen der Autorinnen aufgeführt.

-

-

-

verstossen. 

-

hiesigen Verhältnissen vertraut.

-

-
nung darstellt. Der Entscheid wird somit als ungültig erklärt.

B

-
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die Einbürgerungskriterien erfüllt. 
-

stimmt gefassten Eignungskriterien entsteht, diskriminierend auf Menschen von als fremd empfun-

stark aus, dass ihre kulturelle bzw. religiöse Herkunft als Integrationshindernis gedeutet werden 

können nur Vermutungen angestellt werden. Eine mögliche Erklärung für den ablehnenden Ein-

Parteien und die mediale Berichterstattung, welche zurzeit den Islam ins Zentrum der Debatte ge-

-

-

der Diskussion im Einwohnerrat erstellt wurde, ist nicht feststellbar, ob diese qualitativen Anfor-
derungen genügt. 

den Entscheid Beschwerde eingereicht wurde. 

4.2 Bewertung anhand des Grundsatzes der Integration

Soeben wurde dargestellt, wie durch die unbestimmt gefassten Eignungskriterien im eidgenössi-
schen Bürgerrechtsgesetz sowie durch die fehlende Transparenz im ordentlichen Einbürgerungs-

es in einem ersten Schritt darum, das Integrationsverständnis der Sozialen Arbeit darzulegen. In 
einem zweiten Schritt dient dieses Integrationsverständnis als Basis der Bewertung.
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D -

 

-
chend konzentriert sich die Soziale Arbeit sowohl auf den Menschen als einzelnes Individuum 

individuellen Bedürfnissen begriffen werden muss, widerspiegelt sich auch im Integrationsver-
ständnis der Sozialen Arbeit. So gilt die soziale Integration der Menschen als ein Ziel der Sozialen 

-

„Die Verwirklichung des Menschseins in demokratisch verfassten Gesellschaften       
bedarf der integrativen Berücksichtigung und Achtung der physischen, psychischen, 
spirituellen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Menschen sowie ihre natürli-
chen, sozialen und kulturellen Umwelt.“ (Ziff. 8.7)

-

-

-

Dabei geht es darum Veränderungen anzustreben, welche ermöglichen sollen, dass das Individuum 

Anders als im gegenwärtigen Diskurs, in welchem der Integrationsbegriff vor allem im Zusam-

-

-
gebot lässt sich folgern, dass die Integration eines einzelnen Menschen nur so weit geht, als dass 
die Integration eines anderen Menschen dadurch nicht gefährdet wird. Das heisst, dass beispiels-

 Zur Bedeutung der menschlichen Bedürfnisse für die Soziale Arbeit siehe auch Staub-Bernasconi-Silvia 
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weise ein kulturelles Bedürfnis einer Person nur soweit ausgelebt werden kann, als dass es andere 
in ihrer Bedürfnisbefriedigung nicht einschränkt. 

-

die individuelle Verwirklichung des Anspruchs auf Integration davon abhängig, dass andere Men-

 Widersprüchliche Integrationsverständnisse

-
-

unterschiedlich interpretiert. Vor allem von rechtspopulistischen Parteien wird dabei suggeriert, 
dass Menschen bestimmter kultureller Herkunft weniger integrierbar seien als andere. Diese Be-

der aktuellen Integrationspolitik der Schweiz betrachtet, zeigt sich, dass diese oft wenig mit dem 
Integrationsverständnis der Sozialen Arbeit zu tun hat, welches Integration als einen gegenseitigen 

und kantonaler Integrationsdelegierter weist darauf hin, dass sich die durch die Integrationspolitik 

-

-
-

-

Einbürgerungsentscheid wenig Beachtung. 

 

Um die unbestimmt gefassten Eingliederungskriterien auf Bundesebeneals auch die fehlende 
Transparenz im ordentlichen Einbürgerungsverfahren bewerten zu können, wird der Integrations-

Integrationsprozesses hervorgehoben.
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 „Mensch-Sein“
-
-

dass die Eignungskriterien auf Bundesebene sehr unbestimmt gefasst sind, verletzt werden können. 
-

trifft nun während dem ordentlichen Einbürgerungsverfahren und dem Einbürgerungsentscheid auf 
die Bedürfnisse und Einstellungen der Einbürgerungsorgane. Nun kann es sein, dass im konkreten 

-

unterschiedlich auslegen. Deuten jene Personen, welche in den Entscheidungsgremien sitzen, das 

können sie sich dazu entscheiden, diese Person nicht einzubürgern. 
-

bürgert wurde, so besteht, wie dargelegt, die Möglichkeit eine Beschwerde gegen den Entscheid 
einzureichen. Dabei kann sich die Beschwerde einreichende Person auf das verfassungsrechtliche 

-
-

soll, dass eine Person nicht nur allein aufgrund ihrer kulturellen Herkunft nicht eingebürgert wird.
-

ein Teilaspekt des Integrationsverständnisses der Sozialen Arbeit aberkannt.  

 „Mensch-in-Gesellschaft-Sein“

demjenigen Teil des Integrationsverständnisses der Sozialen Arbeit widersprechen, der sich auf die 

-

-

und Schweizern zu. Die Integration ist folglich ein Prozess, der auch noch dann weitergeht, wenn 
eine ausländische Person die Schweizer Staatsbürgerschaft erworben hat. 

tionsprozesses betrachtet wird, stellen die eidgenössischen Eignungskriterien also das Instrument 

-
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-

-

-
-

verfahren geschuldet, dass Diskriminierungen nur dann aufgedeckt werden können, wenn dagegen 
Beschwerde eingereicht wird.

 Gegenseitigkeit des Integrationsprozesses

dazu, können die eidgenössischen Eignungskriterien bezogen auf den konkreten Einbürgerungs-
entscheid so ausgelegt werden, dass nur der Integrationsgrad der gesuchsstellenden Person be-
trachtet wird. So gab es in Vergangenheit Nichteinbürgerungsentscheide, welche den ablehnen-

-

Angleichung an die einheimische Bevölkerung eines der zentralsten Elemente der Eignungsprü-

-
legt, so widerspricht dies dem Integrationsverständnis der Sozialen Arbeit. Dieses betrachtet die 

-
tionalen oder ethnischen Herkunft einer Person als elementar für deren Integration.

4.3 Bewertung anhand des Grundwertes der sozialen Gerechtigkeit

A
Integrationsverständnis der Sozialen Arbeit übereinstimmt, gilt es zu klären, ob mit dem Verfahren 
garantiert werden kann, dass Einbürgerungsentscheide sozial gerecht ausfallen.

der Sozialen Arbeit ergeben. Daraufhin werden die unbestimmt gefassten Eignungskriterien auf 
Bundesebene sowie die fehlende Transparenz des Verfahrens aus dem Blickwinkel der sozialen 

-
kunft im Einbürgerungsverfahren erfüllt wird.
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N -

-
wert der Sozialen Arbeit dar und dient somit der Legitimation des professionellen Handelns. Beat 

-

-
ment. Im Berufskodex der Sozialen Arbeit Schweiz heisst es entsprechend:   

“Die Professionellen der Sozialen Arbeit gründen ihr Handeln auf den Prinzipien der 

folgen.” 

-
teilung ihre Vernunft einsetzt. Dazu muss der genannte Sachverhalt objektiv und anhand bestimm-

-

weil die Menschenrechte für die Soziale Arbeit fundamental sind, zweitens weil sie als universell 
-
-

-

Die Professionellen der Sozialen Arbeit können und dürfen jegliche Art von Diskrimi-
nierung, einschliesslich jener, welche die nationale oder die kulturelle Herkunft einer 
Person betrifft, nicht dulden. 
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-
zen und die für alle Menschen gelten“.

-
setzt werden können bedürfnisgerecht, adäquat und rechtmässig verteilen“. Die Ver-

-

-
gerechten Verhältnissen. Sie weisen öffentlich auf jene Praktiken, Massnahmen und 

-

weisen die Professionellen zurück. 

-

-
-

  

diskriminierenden Verhaltensweisen münden. Entsprechend orientiert sich die Bewertung der so-
-

 

-

vertraut“ sein.
Darüber zu diskutieren, ob nur schon dieses Eignungskriterium an und für sich diskriminierend ist, 
scheint zwar durchaus interessant, würde aber den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen . 
Bringt man das Eignungskriterium allerdings auf der Ebene des konkreten Einbürgerungsent-

wohingegen niemand danach fragt, wie sehr die SchweizerInnen selbst mit den schweizerischen Lebensge-
wohnheiten vertraut sind.
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vorstellbar, wie sicher gestellt werden soll, dass Entscheidungen objektiv und unparteiisch und 
somit sozial gerecht ausfallen. 

-
scheiden soll. In diesem Eignungskriterium wird klar erkennbar, wie die eigene schweizerische 

fremden nicht-schweizerischen
schweizerisch 

schweizerisch mit einer klar messbaren Anforderung in Verbindung gebracht, so 
-
-

-

jeder Person die ein Einbürgerungsgesuch stellt unabhängig ihrer ethnischen, nationalen oder kul-
turellen Herkunft gleich und nicht etwa aufgrund fremdenfeindlicher Einstellungen der Entschei-
dungsorgane diskriminierend ausfällt. Aufgrund der fehlenden Transparenz und der damit einher-

nationalen oder ethnischen Herkunft diskriminieren. 

-

-
-

Dass die unbestimmt gefassten Eignungskriterien auf Bundesebene allerdings überhaupt die Mög-
lichkeit lassen einen sozial ungerechten Entscheid zu fällen, widerspricht dem fundamentalen 

4.4 Fazit

F
unbestimmt -
lende Transparenz im ordentlichen Einbürgerungsverfahren und die damit einhergehenden Mög-
lichkeiten der fremdenfeindlichen Ablehnung eines Einbürgerungsgesuchs wirken sowohl dem 

-
derecht aus Sicht der Soziale Arbeit zu begrüssen. Da die Eignungskriterien auf Bundesebene al-
lerdings nicht so formuliert sind, dass sie eine klar messbare Prüfung der Einbürgerungsgesuche 
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erlauben, kann nicht garantiert werden, dass Menschen unabhängig ihrer kulturellen, nationalen 
oder ethnischen Herkunft im kantonalen und kommunalen ordentlichen Einbürgerungsverfahren 
dieselbe gerechte Behandlung erfahren. 

-
tragen kann, dass Menschen, die sich in die Schweiz einbürgern lassen wollen, im ordentlichen 
Einbürgerungsverfahren sozial gerecht behandelt werden. Ein sozial gerechtes ordentliches Ein-
bürgerungsverfahren achtet und berücksichtigt alle Individuen, unabhängig ihrer Herkunft, in ihren 

Beitrag der Sozialen Arbeit muss letztlich darauf abzielen, dass Einbürgerungsgesuche nicht mehr 
aufgrund der kulturellen, nationalen oder ethnischen Herkunft einer Person abgewiesen werden 
können.
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 Im
zialen Arbeit herzustellen. Basierend auf der Bewertung des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens 

-

-
-

gesprochen werden.  

-
nale Sichtweise“. Das heisst, es gilt gleichermassen die adressierten Individuen, als auch deren un-

jeweils für die Mikro-Ebene der Individuen, die Meso-Ebene der zwischenmenschlichen Bezie-

Handlungsansätze allerdings einzeln präsentiert werden, soll in einem ersten Schritt aufgezeigt 
werden, was die Professionellen bezüglich ihrer eigenen Haltung gegenüber Menschen anderer 
Herkunft zu beachten haben.

W -
lichkeit im ordentlichen Einbürgerungsverfahren engagieren können, so gilt es in einem ersten 
Schritt die eigene Haltung gegenüber Menschen anderer kultureller, ethnischer oder nationaler 

fremd
-

anders und als fremd zu 
-

matisierung von Menschen mit Migrationshintergrund beiträgt. Indem sie sich einer Problemsi-

-

kommen wird, die festgestellten Problemlagen auf die gesamte Mehrheitsgesellschaft zu verall-
-

Menschen aber auch durch eine breite Anzahl an unterschiedlichen kulturellen Hintergründen so-

5. Handlungsansätze für die Soziale Arbeit
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Fremde -
-

der Abgrenzung von der Eigen- gegenüber der Fremdgruppe gründen. Es stellt sich die legitime 
-

verfahren einsetzen sollen, wenn sie sich selber solcher Abgrenzungsmechanismen bedienen.

-

Stellt jemand ein Einbürgerungsgesuch und wird dann aufgrund fremdenfeindlicher Einstellun-
gen der Entschei

W -
schen Beratungsstelle für Menschen mit Migrationshintergrund oder in einem Quartiertreff, kommt 

-
bürgerungsgesuch gestellt haben, das abgelehnt wurde. Die Annahme, dass Soziokulturelle Anima-

-
bürgerungsgesuch nur aufgrund ihrer kulturellen, nationalen oder ethnischen Herkunft abgelehnt 
wurde, ist daher naheliegend.

-
rufskodex Soziale Arbeit Schweiz. Professionelle der Sozialarbeit oder der Soziokulturellen Ani-

-
entscheid basiert. 

-
-

-
-
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der Diskriminierung auseinandersetzt
Soziale Arbeit mit anderen Berufen zusammenarbeiten muss, wenn es beispielsweise darum geht 

zu denen sie oder er sonst keinen Zugang hätte. Zu diesen Hilfeleistungen zählt auch die juristische 

An dem Punkt, wo es zum konkreten Einbürgerungsentscheid kommt, wenn also die Seite der 
lenden im ordentlichen Einbürgerungsverfahren auf die Seite der Entscheidungsträ-       

gerInnen trifft, ergibt sich ein weiterer Handlungsansatz für die Professionellen der Sozialen Arbeit.

 

D

-
schwerde gegen einen negativen Einbürgerungsentscheid einreicht, so wird, wie bereits ausführlich 
beschrieben, auch nicht bekannt, dass eine Person möglicherweise allein aufgrund ihrer kulturel-
len, nationalen oder ethnischen Herkunft nicht eingebürgert wurde. Entsprechend haben die Pro-

-

-
ne Person darin bestärken eine Beschwerde einzureichen.

D -
ponente.

-
ansatz.

 Das Handbuch für die Beratung von Betroffenen rassistischer Diskriminierung liefert einerseits Hinweise 
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W

Zukunft Menschen unterschiedlicher kultureller, nationaler oder ethnischer Herkunft zusammen 
leben werden. Entsprechend wird es auch immer MitbürgerInnen geben, die als fremd empfunden 

-

Das Ziel der Sozialen Arbeit muss folglich langfristig darin liegen, einen gesellschaftlichen und 
politischen Diskurs über die Thematik der Migration anzuregen und aufrechtzuerhalten, der die 

-

schaffen, die durch gewisse politische Parteien und durch die mediale Berichterstattung vermittelt 

-

Die Aktivitäten der Sozialen Arbeit müssen also vermehrt einen politischen Anspruch                                   

Der durch die Soziale Arbeit angeregte Diskurs soll dazu beitragen, dass die Schweizer Bevölke-
rung, insbesondere die politischen EntscheidungsträgerInnen, ihre Einstellung gegenüber Personen 

-
-
-

nicht mehr so ausfallen, dass sie Menschen aufgrund ihrer Herkunft benachteiligen. Innerhalb des 
Migrationsdiskurses erhalten die Professionellen der Sozialen Arbeit ausserdem die Möglichkeit, 

ordentlichen Einbürgerungsverfahren zu sensibilisieren. Schliesslich können Veränderungsvor-
schläge thematisiert und fokussiert werden, welche auf eine Bürgerrechtspolitik abzielen, die den 

-

-

-
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-
beiten, welche sich ebenfalls dafür einsetzen, dass allen Menschen dieselben Rechte zugestanden 

ordentliches Einbürgerungsverfahren, das garantiert, dass jeder Mensch, unabhängig seiner kultu-
rellen, nationalen oder ethnischen Herkunft im Einbürgerungsverfahren sowie im Einbürgerungs-
entscheid dieselbe sozial gerechte Behandlung erfährt. 
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6.1 Abschliessende Beantwortung der Fragestellungen

 
Wie wird Fremdheit im modernen Staat und der Gesellschaft konstruiert und unter welchen 
Umständen mündet die Konstruktion von Fremdheit in Fremdenfeindlichkeit?

-

-
chen sich Menschen auf die Suche nach einer neuen kollektiven Identität. Hierzu grenzen sie eine 
Eigen- von einer Fremdgruppe ab und etablieren für die Eigengruppe -

Die Medien und die Politik können fremdenfeindliche Einstellungen in der Bevölkerung verstär-

Migrationsbevölkerung der Ausbildung fremdenfeindlicher Einstellungen entgegenwirken. 

untersucht, bemerkt, dass immer wieder Abgrenzungen und Abwertungen von Menschen anderer 
-

Begriff der Überfremdung -
Überfrem-

dungsbekämpfung
infolgedessen eine grosse Anzahl italienischer Arbeitskräfte in die Schweiz geholt wurden. In der 

Überfremdungsdiskurs
-

-

Inwiefern können fremdenfeindliche Einstellungen einen Einbürgerungsentscheid im ordentli-

Das ordentliche Einbürgerungsverfahren der Schweiz zeichnet sich aus durch seine Dreiteiligkeit, 

-

Der Bund legt im Bürgerrechtsgesetz Mindestvoraussetzungen fest, welche eine gesuchsstel-
lende Person erfüllen muss. Ein Teil dieser Mindestvoraussetzungen sind die Eignungskriterien,           

6. Schlussforderungen
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die Eignungskriterien im Sinne ihrer Souveränität mit eigenen Voraussetzungen zu ergänzen. Da 
-

terschiedlich interpretiert werden. Basierend auf diesen Interpretationen entstehen kantonale Bür-

und Ermessensspielraum lassen, können Einbürgerungsentscheide auf kommunaler Ebene von po-
-

so hat sie die Möglichkeit gegen den Negativentscheid Beschwerde einzureichen und durch ein 
-

eingereicht wird, untersucht, ob eine Person nicht nur aufgrund ihrer kulturellen, nationalen oder 
ethnischen Herkunft nicht eingebürgert wurde. 
Zusammenfassend stellen sowohl die fehlende Transparenz im Einbürgerungsverfahren zwischen 

-
ebene Elemente des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens dar, welche die Möglichkeit schaffen, 

Wie ist diese Situation aus Sicht der Sozialen Arbeit zu bewerten und welche Handlungsansätze 
lassen sich entsprechend ableiten?

Im abschliessenden Teil der Arbeit wurden sowohl die unbestimmt gefassten Eignungskriterien auf 
Bundesebene als auch die fehlende Transparenz im Einbürgerungsverfahren aus Sicht der Sozialen 

-
seitigen Integrationsverständnis der Sozialen Arbeit wird im Einbürgerungsverfahren oft nur der 

-

-
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-

bezogen, zeigt sich, dass aufgrund dessen, dass die Eignungskriterien unbestimmt gefasst sind 
-
-

scheid kann Beschwerde eingereicht werden. Allerdings gibt es keine unabhängige Instanz, die 
auch ohne eingereichte Beschwerde überprüft, ob ein Entscheid tatsächlich nicht diskriminierend 
ausgefallen ist.

-

konkrete Handlungsansätze für die Soziale Arbeit formuliert. 
In einem ersten Handlungsansatz, der sich auf die Mikro-Ebene des Individuum konzentriert, geht 
es darum, dass professionelle SozialarbeiterInnen oder Soziokulturelle AnimatorInnen Menschen 

wurden.
Der zweite Handlungsansatz fordert die Professionellen der Sozialen Arbeit auf, ungerechte Ein-

Tätigkeit in Einbürgerungsorganen engagieren.
Der letzte Handlungsansatz skizziert, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit dadurch, dass 
sie konkrete Projekte lancieren, den gesellschaftlichen und politischen Diskurs anregen können. So 
tragen die Professionellen dazu bei, dass die Schweizer Bevölkerung der Migrationsbevölkerung 

-
besondere die politischen EntscheidungsträgerInnen, eine respektierende Haltung gegenüber der 
Migrationsbevölkerung, so fallen Einbürgerungsentscheide auch nicht mehr so aus, dass sie Men-
schen allein aufgrund deren kulturellen, nationalen oder ethnischen Herkunft diskriminieren. 

6.2 Ausblick und kritische Gedanken

I
stellen sich -
treiben kann. Die formulierten Handlungsansätze auf Mikro- und Meso-Ebene sind äusserst wich-

die Soziale Arbeit nach Erachten der Autorinnen den Schwerpunkt vermehrt auf Handlungsansätze 
legen, welche auf eine gesellschaftliche Veränderung abzielen. Diese Handlungsansätze gehen die 
Tatsache, dass Menschen heute vermehrt aufgrund ihrer Herkunft nicht eingebürgert werden, an 

der Migration, gilt es, dass die Soziale Arbeit ihren gesamtgesellschaftlichen Auftrag wahrnimmt. 
-

stellungen unter der Schweizer Bevölkerung niederschlagen können. Neben dem ordentlichen Ein-
bürgerungsverfahren wird aber die Migrationsbevölkerung auch in vielen anderen Aspekten des 
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täglichen Lebens gegenüber der Schweizer Bevölkerung benachteiligt. Die Soziale Arbeit hat folg-

wirken. 

-
lisierung nicht überholt ist. In der Schweiz kommt eine Person erst mit der Schweizer Staatsbürger-
schaft in den vollständigen Besitz der politischen Mitspracherechte. Erst wenn sie einen Schweizer 
Pass besitzt, ist eine Person mit Migrationshintergrund der Schweizer Bevölkerung rechtlich und 

-
-

Menschenrecht auf Einbürgerung  geben sollte, durchaus legitim.
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Mit der Volksinitiative gegen Massen-
einwanderung können wir wieder  
selber bestimmen, wer in unser Land 
kommt. Das nützt auch der Wirtschaft!

 In den letzten vier Jahren sind offiziell über 330’000 Personen mehr 
in die Schweiz ein- als ausgewandert. Dies entspricht schon fast der 
 Einwohnerzahl der Stadt Zürich.

 In nur sechzig Jahren hat sich der Ausländeranteil in der Schweiz 
knapp  vervierfacht. Und dies, obwohl noch nie so viele Personen 
 eingebürgert  wurden. Betrug der Ausländeranteil 1950 noch 5,9%, 
stieg er bis 2010  explosionsartig auf 22% an.

 Das Bundesamt für Statistik rechnet bis zum Jahr 2035 mit einem 
weiteren, massiven Bevölkerungswachstum als Folge der  Migration. 
Je nach Szenario leben dann bis zu 10 Millionen Menschen in der 
Schweiz. 

 Die Folgen der ungebremsten Zuwanderung sind: überfüllte  Strassen 
und Züge, explodierende Mieten und Boden preise.  Zu wanderer aus 
der EU verdrängen Arbeitnehmer aus Dritt staaten, die  wiederum 
nicht in ihre Heimatländer zurückkehren und die Sozial werke 
 belasten. Die Löhne geraten unter Druck. Asyl missbrauch und Aus-
länderkriminalität steigen.

Massen-
einwanderung
stoppen!

Im Bundesblatt veröffentlicht am: 26.7.2011. Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung 
und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff., folgendes Begehren: 
I 
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 121 Sachüberschrift (neu) 

 Gesetzgebung im Ausländer- und Asylbereich
Art. 121a (neu) Steuerung der Zuwanderung
1 Die Schweiz steuert die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig.
2 Die Zahl der Bewilligungen für den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz wird durch jährliche Höchstzahlen und Kontingente begrenzt. Die Höchstzahlen gelten für 

sämtliche Bewilligungen des Ausländerrechts unter Einbezug des Asylwesens. Der Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt, auf Familiennachzug und auf Sozialleistungen kann beschränkt werden.
3 Die jährlichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbstätige Ausländerinnen und Ausländer sind auf die gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz unter  Berücksichtigung eines 

 Vorranges für Schweizerinnen und Schweizer auszurichten; die Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind einzubeziehen. Massgebende Kriterien für die Erteilung von  Aufenthaltsbewilligungen 
sind  insbesondere das Gesuch eines Arbeitgebers, die Integrationsfähigkeit und eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage.

4 Es dürfen keine völkerrechtlichen Verträge abgeschlossen werden, die gegen diesen Artikel verstossen.
5 Das Gesetz regelt die Einzelheiten.
II
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 9 (neu)
9. Übergangsbestimmung zu Art. 121a (Steuerung der Zuwanderung)
1 Völkerrechtliche Verträge, die Artikel 121a widersprechen, sind innerhalb von drei Jahren nach dessen Annahme durch Volk und Stände neu zu verhandeln und  anzu passen.
2 Ist die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 121a drei Jahre nach dessen Annahme durch Volk und Stände noch nicht in Kraft getreten, so erlässt der Bundesrat auf diesen Zeitpunkt hin die 

 Ausführungsbestimmungen vorübergehend auf dem Verordnungsweg.

Eidgenössische Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung»

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen.

Nr. Name, Vorname Geburtsdatum Wohnadresse Eigenhändige Unterschrift Kontrolle
 (Blockschrift) selber, handschriftlich und leserlich schreiben Tag, Monat, Jahr Strasse, Hausnummer  Leer lassen

   1

   2

   3

Kanton:      Postleitzahl:      Politische Gemeinde:      

Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches. 

Bitte sofort vollständig oder teilweise ausgefüllt einsenden an: Komitee gegen Masseneinwanderung, Postfach 23, 8416 Flaach
Mehr Informationen oder Bestellung beziehungsweise Herunterladen von Bogen: www.stopp-masseneinwanderung.ch

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. 

Ablauf der Sammelfrist: 26.1.2013

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende  (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in  
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

 Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson:

 Amtliche Eigenhändige
 Eigenschaft: Unterschrift:

Ort:         

Datum:

Amtsstempel

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: Co-Präsidium: Adrian Amstutz, Ständerat, Feldenstrasse 11, 3655 Sigriswil; Caspar 

 Baader, Nationalrat, Baumgärtliring 52, 4460 Gelterkinden; Christoph Blocher, alt Bundesrat, Wängirain 53, 8704 Herrliberg; Toni Brunner, Parteipräsident / Nationalrat, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel; Walter Frey, alt Nationalrat, Goldbacherstrasse 84, 8700 Küsnacht; Yvan Perrin, Nationalrat, 

Les Bolles 37, 2117 La Côte-aux-Fées; Nadja Pieren, Grossrätin, Bernstrasse 147, 3400 Burgdorf.   Mitglieder: Andreas Aebi, Nationalrat, Dorfstrasse 90, 3473 Alchenstorf; Céline Amaudruz, Grossrätin, Route de Cornière 1, 1241 Puplinge; Anita Borer, Kantonsrätin, Sonnenbergstrasse 59, 8610 Uster;  

Andreas Brönnimann, Nationalrat, Hühnerhubelstrasse 73, 3123 Belp; Yvette Estermann, Nationalrätin, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens; Sylvia Flückiger, Nationalrätin, Badweg 4, 5040 Schöftland; Sebastian Frehner, Nationalrat, Spalentorweg 2, 4051 Basel; Oskar  Freysinger,  Nationalrat, Ch. de 

Crettamalerne 5, 1965 Savièse; Andrea Geissbühler, Nationalrätin, Thalmattweg 4, 3037  Herrenschwanden; Erich Hess, Grossrat, Jupiterstrasse 31, 3015 Bern; This Jenny, Ständerat, Oberdorfstrasse 45, 8750 Glarus; Thomas Matter, Unternehmer, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen; Thomas Müller, 

Nationalrat, Promenadenstrasse 93, 9400 Rorschach; Guy Parmelin, Nationalrat, Route de Mély 20, 1183 Bursins; Lorenzo Quadri, Nationalrat, San Gottardo 20a, 6900 Lugano; Jean-François Rime, Nationalrat, Rue du Stade 71, 1630 Bulle; Pierre Rusconi, Grossrat, Via Muzzano 13a, 6924 Sorengo;  
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II. Erwerb und Verlust durch behördlichen Beschluss 
A. Erwerb durch Einbürgerung 
a. Ordentliche Einbürgerung 

Art. 12 
1 Durch Einbürgerung im ordentlichen Verfahren wird das Schweizer 
Bürgerrecht erworben mit der Einbürgerung in einem Kanton und 
einer Gemeinde. 
2 Die Einbürgerung ist nur gültig, wenn eine Einbürgerungsbewilli-
gung des zuständigen Bundesamtes (Bundesamt)20 vorliegt.21 

  

18 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 1984, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1985 420; BBl 1984 II 211). 

19 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 1984, in Kraft seit 1. Juli 1985  
(AS 1985 420; BBl 1984 II 211). 

20 Zurzeit das Bundesamt für Migration, BFM. 
21 Fassung gemäss Anh. Ziff. II 1 des BG vom 22. März 2002 über die Anpassung von 

Organisationsbestimmungen des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 187; BBl 2001 3845). 
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Art. 13 
1 Die Bewilligung wird vom Bundesamt22 erteilt.23 
2 Die Bewilligung wird für einen bestimmten Kanton erteilt. 
3 Sie ist auf drei Jahre befristet und kann verlängert werden. 
4 Sie kann hinsichtlich des Einbezuges von Familiengliedern geändert 
werden. 
5 Das Bundesamt kann die Bewilligung vor der Einbürgerung wider-
rufen, wenn ihm Tatsachen bekannt werden, bei deren Bekanntsein sie 
nicht erteilt worden wäre.24 

Art. 1425 
Vor Erteilung der Bewilligung ist zu prüfen, ob der Bewerber zur Ein-
bürgerung geeignet ist, insbesondere ob er: 

a. in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert ist; 
b. mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Ge-

bräuchen vertraut ist; 
c. die schweizerische Rechtsordnung beachtet; 
d. die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet. 

Art. 15 
1 Das Gesuch um Bewilligung kann nur der Ausländer stellen, der 
während insgesamt zwölf Jahren in der Schweiz gewohnt hat, wovon 
drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des Gesuches. 
2 Für die Frist von zwölf Jahren wird die Zeit, während welcher der 
Bewerber zwischen seinem vollendeten 10. und 20. Lebensjahr in der 
Schweiz gelebt hat, doppelt gerechnet.26 
3 Stellen Ehegatten gemeinsam ein Gesuch um Bewilligung und erfüllt 
der eine die Erfordernisse von Absatz 1 oder 2, so genügt für den 
andern ein Wohnsitz von insgesamt fünf Jahren in der Schweiz, wovon 

  

22 Ausdruck gemäss Anh. Ziff. II 1 des BG vom 22. März 2002 über die Anpassung von 
Organisationsbestimmungen des Bundesrechts, in Kraft seit 1. Febr. 2003  
(AS 2003 187; BBl 2001 3845). Diese Änd. ist im ganzen Erlass berücksichtigt. 

23 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 1034; BBl 1987 III 293). 

24 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 1034; BBl 1987 III 293). 

25 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 1034; BBl 1987 III 293). 

26 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 1034; BBl 1987 III 293). 
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ein Jahr unmittelbar vor der Gesuchstellung, sofern er seit drei Jahren 
in ehelicher Gemeinschaft mit dem andern Ehegatten lebt.27 
4 Die Fristen von Absatz 3 gelten auch für einen Gesuchsteller, dessen 
Ehegatte bereits allein eingebürgert worden ist.28 
5 Für die eingetragene Partnerin einer Schweizer Bürgerin oder den 
eingetragenen Partner eines Schweizer Bürgers genügt ein Wohnsitz 
von insgesamt fünf Jahren in der Schweiz, wovon ein Jahr unmittelbar 
vor der Gesuchstellung, sofern sie oder er seit drei Jahren in eingetra-
gener Partnerschaft mit der Schweizer Bürgerin oder dem Schweizer 
Bürger lebt.29 
6 Für eingetragene Partnerschaften zwischen ausländischen Staats-
angehörigen gelten die Absätze 3 und 4 sinngemäss.30 

Art. 15 31 
1 Das Verfahren im Kanton und in der Gemeinde wird durch das 
kantonale Recht geregelt. 
2 Das kantonale Recht kann vorsehen, dass ein Einbürgerungsgesuch 
den Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung zum Ent-
scheid vorgelegt wird. 

Art. 15 32 
1 Die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuches ist zu begründen. 
2 Die Stimmberechtigten können ein Einbürgerungsgesuch nur ableh-
nen, wenn ein entsprechender Antrag gestellt und begründet wurde. 

Art. 15 33 
1 Die Kantone sorgen dafür, dass bei der Einbürgerung im Kanton und 
in der Gemeinde die Privatsphäre beachtet wird. 

  

27 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 1034; BBl 1987 III 293). 

28 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  
(AS 1991 1034; BBl 1987 III 293). 

29 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

30 Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des Partnerschaftsgesetzes vom 18. Juni 2004, in Kraft 
seit 1. Jan. 2007 (AS 2005 5685; BBl 2003 1288). 

31 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 2007 (Verfahren im Kanton/Beschwerde  
vor einem kantonalen Gericht), in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5911;  
BBl 2005 6941 7125). 

32 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 2007 (Verfahren im Kanton/Beschwerde  
vor einem kantonalen Gericht), in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5911;  
BBl 2005 6941 7125). 

33 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Dez. 2007 (Verfahren im Kanton/Beschwerde  
vor einem kantonalen Gericht), in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5911;  
BBl 2005 6941 7125). 
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2 Den Stimmberechtigten sind die folgenden Daten bekannt zu geben: 
a. Staatsangehörigkeit; 
b. Wohnsitzdauer; 
c. Angaben, die erforderlich sind zur Beurteilung der Einbürge-

rungsvoraussetzungen, insbesondere der Integration in die 
schweizerischen Verhältnisse. 

3 Die Kantone berücksichtigen bei der Auswahl der Daten nach Ab-
satz 2 den Adressatenkreis. 

Art. 16 
Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts an einen Ausländer durch einen 
Kanton oder eine Gemeinde ohne eidgenössische Bewilligung hat 
nicht die Wirkungen einer Einbürgerung. 

Art. 1734 

b. Wiedereinbürgerung 

Art. 1835 
1 Die Wiedereinbürgerung setzt voraus, dass die Bewerberin oder der 
Bewerber:36 

a. die Voraussetzungen von Artikel 21 oder 23 erfüllt; 
b. mit der Schweiz verbunden ist; 
c.37 die schweizerische Rechtsordnung beachtet; und 
d. die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet. 

2 Für Bewerberinnen und Bewerber, die nicht in der Schweiz wohnen, 
gilt die Voraussetzung von Absatz 1 Buchstabe c sinngemäss.38 

  

34 Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 23. März 1990 (AS 1991 1034; BBl 1987 III 293). 
35 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. März 1990, in Kraft seit 1. Jan. 1992  

(AS 1991 1034; BBl 1987 III 293). 
36 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (Bürgerrechtserwerb von Personen 

schweizerischer Herkunft und Gebühren), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5233;  
BBl 2002 1911). 

37 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (Bürgerrechtserwerb von Personen 
schweizerischer Herkunft und Gebühren), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5233;  
BBl 2002 1911). 

38 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003 (Bürgerrechtserwerb von Personen 
schweizerischer Herkunft und Gebühren), in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5233;  
BBl 2002 1911). 
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1. Auszug aus dem Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht
vom 6. Juni 1993 (Stand 1. März 2010)

§ 11  Aufnahmevoraussetzungen

-

dass sie

§ 13  Zuständigkeit

Departement verliehen.

§ 14  Aufnahmevoraussetzungen

-

hat, doppelt gerechnet.
3 Stellen ausländische Ehegatten sowie durch eingetragene Partnerschaft verbun-

-

Anhang C
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oder zur Erholung vorübergehend aufgibt.

dass sie

1 Ausländische Staatsangehörige, die sich um das Bürgerrecht bewerben, müssen als 

von mindestens zwölf Stunden besuchen, welcher mit einer erfolgreich bestandenen 
Lernkontrolle abgeschlossen werden kann.

3 Das Departement kann vom Besuch des Neubürgerkurses befreien, wenn die voraus-

unterstützen.

verliehen.

oder Beamtinnen bzw. Angestellte der kantonalen Verwaltung sind. Sie wird vom Re-
gierungsrat gewählt und konstituiert sich selbst.
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2. Auszug aus dem Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern 
vom 21. November 1994 (Stand 1. Januar 2009) 

-
chts durch behördlichen Beschluss 

1. Allgemeines 

-
gen.
 

-
tonsbürgerrecht verbunden. 

3 Das Nähere regelt der Regierungsrat in der Verordnung. 

der es gefunden wird. 
-

recht gemäss Absatz 1, sofern es noch unmündig ist und nicht 
-

recht nach Artikel 4 des Bundesgesetzes. 

-
-

meinde, die ihn oder sie bis dahin als Bürger oder Bürgerin 
behandelt hat. 

-



IX

Si

die Voraussetzungen gemäss § 13 erfüllt sind und die eidgenös-
sische Ein-bürgerungsbewilligung vorliegt. 

-

 meinde gewohnt haben,
b. unmittelbar vor der Einbürgerung während mindestens 

 meinde gewohnt haben und 
c. in der Einbürgerungsgemeinde einen guten Ruf genies-
 sen. 

§ 13  Ausländer und Ausländerinnen 
-

meindebürgerrecht zugesichert werden, wenn sie zusätzlich zu 

a. in die örtlichen Verhältnisse eingegliedert sind, 

 bräuchen vertraut sind und sie
 akzeptieren, 
c.  die Rechtsordnung beachten, 
d.  die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht 
 gefährden. 



X

3. Auszug aus dem Einbürgerungsreglement der Bürgergemeinde Biel-Benken 
vom 3.Dezember 2008

B.  Voraussetzung der Einbürgerung

Massgebend ist das Einbürgerungsreglement der jeweiligen Ein-
-

§ 3 Integration
Die Erteilung des Bürgerrechts setzt voraus, dass die um das 
Bürgerrecht sich bewerbende Person ausländischer Staatsange-
hörigkeit:

a. die deutsche Sprache in einem Ausmass beherrscht, dass sie 
-

b. in die hiesigen und schweizerischen Verhältnisse integriert 

c. mit den hiesigen und schweizerischen Lebensgewohnheiten, 

d. sich zur freiheitlich-demokratischen Staatsform der Schweiz 

e. die schweizerische Rechtsordnung, insbesondere deren 

§ 4 Leumund
Die Erteilung des Bürgerrechts setzt voraus, dass die um das 
Bürgerrecht sich bewerbende Person:

nachkommt.
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